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GR 24/04/23 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal 
am 28.06.2023 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeamt Gaweinstal. 

Beginn: 19:01 Uhr 
Ende: 19:35 Uhr 

Anwesende: 
Bgm.in Birgit BOYER 
Vzbgm. Mag. Johannes BERTHOLD gGR Herbert MUTHENTHALER 
gGRin Heidelinde ESBERGER GRin Tanja DRÄXLER 
gGR Thomas WIMMER gGR Markus SKRABAL 
gGR Alois GRAF GR Philipp SCHOBER 
gGR Mag. (FH) Markus STOLZER GR Erwin KAINZ 
GRin Hildegard LEITGEB GR Andreas FLECKL 
GRin Elfriede BISCHOF  
GR Ing. Richard SCHOBER GR Michael SCHUSTER 
GR Marcello TAZZIOLI GR Jürgen SCHUSTER 
GR Josef GARTNER 
GR Ing. Bernhard EPP 
GR Karl STROM 

Entschuldigt waren: 
GR Marco MARKL GR Michael WASTELL B.A., M.A. 
 

Unentschuldigt waren: 
 

Außerdem waren anwesend: 
VB Ing. Georg Graf – Schriftführer 
Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

Tagesordnung 
Siehe Einladung vom 20.06.2023 

  



MARKTGEMEINDE GAWEINSTAL 
Protokoll - Gemeinderat 

 

 

2   

EINLADUNG 
Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden zu der am 

Mittwoch, 28. Juni 2023, um 19 Uhr 
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Gaweinstal stattfindenden 

öffentlichen GEMEINDERATSSITZUNG 
eingeladen. 

Tagesordnung: 

ÖFFENTLICHE SITZUNG GR 24/04/23 
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. § 114 NÖ GO 1973 – Besetzung eines Gemeinderatsmandates – Angelobung Erwin Kainz 
2. § 115 NÖ GO 1973 – Ergänzungswahl in den Prüfungsausschuss – GR Andreas Fleckl 
3. § 30a NÖ GO 1973 – Nominierung Sicherheitsgemeinderat – gGR Markus Skrabal 
4. Entsendung Gemeindeverband Weidenbach Wasserverband – GR Phillipp Schober 
5. Entsendung Gemeindeabwasserverband Kleinharraserbach – gGR Herbert Muthenthaler 
6. Nachnominierung Gemeindearbeitskreis „Vereinsförderungen“ – GR Erwin Kainz 
7. Nennung der Zeichnungsberechtigten und Zustellbevollmächtigten – SPÖ Gaweinstal 
8. Nennung der Klubsprecher – SPÖ Gaweinstal 
9. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 
10. Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 14.6.2023 
11. Dringlichkeitsantrag – Bericht über letzte angesagte Prüfungsausschusssitzung 
12. Beitragsfreier Vormittag – Kleinkindtagesbetreuungseinrichtungen – MG Gaweinstal 
13. Bedienstetenschutz – MG Gaweinstal 
14. Auftragsvergabe Sanierung Annagasse – Scheicherstraße, ABA BA20, WVA BA19 – LIS – KG Gaweinstal 

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich der Bürgermeisterin bekanntzugeben. 

Gaweinstal, 20.6.2023 

 

 Marktgemeinde Gaweinstal 
 

 Birgit Boyer 
F.d.R.d.A.: Ing. Georg Graf Bürgermeisterin 
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
Die Vorsitzende eröffnet die Gemeinderatssitzung, nimmt die Begrüßung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

1. Dringlichkeitsantrag 
gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

Die Vorsitzende bringt vor Beginn der Sitzung schriftlich einen Dringlichkeitsantrag zum Thema 
Bericht über angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 15.06.2023, ein. 
Sie erörtert ihren Dringlichkeitsantrag. 
Der Antrag lautet: Die Vorsitzende beantragt hiermit die Aufnahme des Punktes 
Bericht über angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 15.06.2023 in die Tagesordnung der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung. 
Danach führt die Vorsitzende die Abstimmung auf Zuerkennung der Dringlichkeit durch. 
Beschluss: Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
Dem Antrag wird daher die Dringlichkeit zuerkannt und die Aufnahme sowie Beratung des Punktes 
Bericht über angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 15.06.2023, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
unter dem Tagesordnungspunkt TOP 11 bewilligt. 

TOP 1: § 114 NÖ GO 1973 – Besetzung eines Gemeinderatsmandates – Angelobung Erwin Kainz 
Sachverhalt: 
Aufgrund des Ausscheidens von Markus Simonovsky MBA aus dem Gemeinderat wurde Ersatzmitglied Erwin 
Kainz in den Gemeinderat berufen. Die Vorsitzende nimmt nun die Angelobung von Erwin Kainz vor. 
Erwin Kainz legte folgendes Gelöbnis ab: 
„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik Österreich und des 
Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, 
das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Marktgemeinde Gaweinstal nach bestem Wissen und Gewissen 
zu fördern.“ 

TOP 2: § 115 NÖ GO 1973 – Ergänzungswahl in den Prüfungsausschuss – GR Andreas Fleckl 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass aufgrund des Mandatsverzichtes von Markus Simonovsky MBA sein Mandat 
als Mitglied des Gemeindeprüfungsausschusses dauernd freigeworden ist. Aus diesem Grund ist in der heutigen 
Gemeinderatssitzung eine Ergänzungswahl in den Gemeindeprüfungsausschuss erforderlich. 

Die Wahlpartei SPÖ Gaweinstal brachte folgenden Wahlvorschlag ein: 
GR Andreas Fleckl 
Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 
Das Mitglied des Gemeinderates Hildegard Leitgeb (ÖVP) 
Das Mitglied des Gemeinderates Tanja Dräxler (SPÖ) 
Die Wahl erfolgt geheim und mit Stimmzettel. 
Nach Bewertung und Zählung der Stimmzettel gibt die Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt: 
abgegebene Stimmen: 21 
ungültige Stimmen: 0 
gültige Stimmen: 21 
Da auf das Mitglied des Gemeinderats Andreas Fleckl zumindest eine gültige Stimme, nämlich 21 Stimmen, 
lautet, gilt dieses als Mitglied des Gemeindeprüfungsausschusses gewählt. 
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TOP 3: § 30a NÖ GO 1973 – Nominierung Sicherheitsgemeinderat – gGR Markus Skrabal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass gemäß § 30a NÖ GO 1973 Mitglieder des Gemeinderates zur Wahrnehmung der 
Interessen der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich vom Gemeinderat mit besonderen Aufgaben betraut 
werden können. Jedenfalls sind Jugendgemeinderäte und Bildungsgemeinderäte zu bestellen. Sie haben ihre 
Berichte dem Gemeinderat zu erstatten und haben den zuständigen Gemeindeorganen Empfehlungen für die in 
diesen Bereichen in einem bestimmten Fall zu treffenden Maßnahmen zu geben. Bisher übte Markus Simonovsky 
MBA den Sicherheitsgemeinderat aus. Anstelle von Markus Simonovsky MBA nominiert die Wahlpartei SPÖ 
folgendes Gemeinderatsmitglied als Sicherheitsgemeinderat: 
Wahlpartei: SPÖ 
gGR Markus Skrabal 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge gGR Markus Skrabal als Sicherheitsgemeinderat bestellen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

TOP 4: Entsendung Gemeindeverband Weidenbach Wasserverband – GR Phillipp Schober 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass anstelle von Markus Simonovsky MBA für die Vertretung der Marktgemeinde 
Gaweinstal im Weidenbach-Wasserverband ein neuer Vertreter zu entsenden ist. 
Die Wahlpartei SPÖ nominiert für die Vertretung der Marktgemeinde Gaweinstal im Weidenbach-Wasserverband 
folgendes Gemeinderatsmitglied: 
Wahlpartei: SPÖ 
GR Phillipp Schober 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge dem Entsendungsvorschlag der Wahlpartei SPÖ folgen und GR Phillipp Schober als 
Vertreter der Marktgemeinde Gaweinstal im Weidenbach-Wasserverband bestellen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

TOP 5: Entsendung Gemeindeabwasserverband Kleinharraserbach – gGR Herbert Muthenthaler 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass anstelle von Markus Simonovsky MBA für die Vertretung der Marktgemeinde 
Gaweinstal im Gemeindeabwasserverband Kleinharraserbach ein neuer Vertreter zu entsenden ist. 
Die Wahlpartei SPÖ nominiert für die Vertretung der Marktgemeinde Gaweinstal im Weidenbach-Wasserverband 
folgendes Gemeinderatsmitglied: 
Wahlpartei: SPÖ 
gGR Herbert Muthenthaler 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge dem Entsendungsvorschlag der Wahlpartei SPÖ folgen und gGR Herbert Muthenthaler 
als Vertreter der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeabwasserverband Kleinharraserbach bestellen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 6: Nachnominierung Gemeindearbeitskreis „Vereinsförderungen“ – GR Erwin Kainz 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass anstelle von Markus Simonovsky MBA für die Vertretung im 
Gemeinderatsarbeitskreis Vereinsförderung ein neuer Vertreter zu nominieren ist. 
Die Wahlpartei SPÖ nominiert für die Vertretung im Gemeinderatsarbeitskreis Vereinsförderung folgendes 
Gemeinderatsmitglied: 
Wahlpartei: SPÖ 
GR Erwin Kainz 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge dem Nominierungsvorschlag der Wahlpartei SPÖ folgen und GR Erwin Kainz als Vertreter 
im Gemeinderatsarbeitskreis Vereinsförderung bestellen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

TOP 7: Nennung der Zeichnungsberechtigten und Zustellbevollmächtigten – SPÖ Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass die Wahlpartei SPÖ für ihren Gemeinderatsklub ihren Zeichnungsberechtigten 
und Stellvertreter nominiert: 
Wahlpartei: SPÖ 
gGR Herbert Muthenthaler – Zeichnungsberechtigter 
gGR Markus Skrabal – 1. Zeichnungsberechtigter-Stellvertreter 
GR Michael Wastell B.A., M.A. – 2. Zeichnungsberechtigter-Stellvertreter 
TOP 8: Nennung der Klubsprecher – SPÖ Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass gemäß § 19 Abs. 3 NÖ GO 1973 ab mindestens zwei Mitglieder des 
Gemeinderates, die derselben Wahlpartei (§ 29 Abs. 1 NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994, LGBl. 0350) 
angehören, den Gemeinderatsklub dieser Wahlpartei bilden. Jeder Gemeinderatsklub hat aus seiner Mitte der 
Bürgermeisterin einen Klubsprecher bekanntzugeben. 
Die Wahlpartei SPÖ nominiert nunmehr für ihren Gemeinderatsklub ihren Klubsprecher und Stellvertreter: 
Wahlpartei: SPÖ 
gGR Herbert Muthenthaler – Klubsprecher 
GR Tanja Dräxler – 1. Klubsprecher-Stellvertreterin 
GR Michael Wastell B.A., M.A. – 2. Klubsprecher-Stellvertreter 

TOP 9: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende verweist auf die Zustellung des Sitzungsprotokolls vom 10.05.2023, GR 23/03/23, und gibt bekannt, 
dass keine Änderungsanträge zum Protokoll eingebracht wurden. Das Sitzungsprotokoll vom 10.05.2023, 
GR 23/03/23, gilt daher als genehmigt und wurde von den Fraktionen gezeichnet. 

TOP 10: Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 14.6.2023 
Sachverhalt: 
Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über eine Gemeinde-Cloud das 
Protokoll zu der Gemeindevorstandssitzung vom 14.06.2023, GV25/04/2023, zur Kenntnis gebracht. 
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TOP 11: DA: Bericht über angesagte Prüfungsausschusssitzung vom 15.06.2023 
Sachverhalt: 
Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über eine Gemeinde-Cloud das 
Protokoll zu der angesagten Prüfungsausschusssitzung vom 15.06.2023, zur Kenntnis gebracht. 
TOP 12: Beitragsfreier Vormittag – Kleinkindtagesbetreuungseinrichtungen – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass die Kinderbetreuungsoffensive neben Änderungen im NÖ Kindergartengesetz 
2006 ebenso Änderungen im NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 und in der NÖ 
Tagesbetreuungsverordnung umfasst. Die Änderungen treten mit 1. September 2023 in Kraft. 
Das Land Niederösterreich und die niederösterreichischen Gemeinden fördern Betreiber von 
NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen, wenn diese Unterstützung für Eltern bei der Kinderbetreuung anbieten. 
Die Zuschüsse zum Personal- und Sachaufwand der Standortgemeinden werden an die Höhe der 
Landesförderung angeglichen und die Fördersätze werden ab März 2024 jährlich im Ausmaß des aktuellen 
Verbraucherpreisindex der Bundesanstalt Statistik Österreich valorisiert. 
Darüber hinaus tritt eine verpflichtende Zuzahlung der Hauptwohnsitzgemeinde an die Standortgemeinde einer 
Tagesbetreuungseinrichtung in Kraft, wenn in der Hauptwohnsitzgemeinde eines Kindes kein entsprechender 
Betreuungsplatz zur Verfügung steht und aus diesem Grund ein Betreuungsangebot einer umliegenden 
Gemeinde in Anspruch genommen wird. 
Zudem gewährt das Land Niederösterreich den Betreibern von NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen einen 
Zuschuss zu den Kosten der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern. Mit diesem NÖ Kinderbetreuungsbeitrag 
soll eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung (von 07:00 bis 13:00 Uhr) für Kinder unter 3 Jahren ermöglicht werden 
und im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern von Kleinkindern ein kostengünstiges 
Betreuungsangebot geschaffen werden. 
Das Land Niederösterreich übernimmt die Normkosten für die Vormittagsbetreuung, welche auf Basis einer 
repräsentativen Erhebung ermittelt wurden, und setzt auch eine Deckelung der Elternbeiträge für die 
Nachmittagsbetreuung fest. 
Sowohl der „NÖ Kinderbetreuungsbeitrag“ als auch der Mindest- und der Höchstelternbeitrag werden ab März 
2024 jährlich im Ausmaß des aktuellen Verbraucherpreisindex der Bundesanstalt Statistik Österreich valorisiert. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern von Kleinkindern in den 
NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen der Marktgemeinde Gaweinstal eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung (von 
07:00 bis 13:00 Uhr) für Kinder unter 3 Jahren ab September 2023 beschließen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 13: Bedienstetenschutz – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass in der letzten Gemeinderatssitzung leider nur ein Teil der Aufgaben der 
Firma BIC Quadrat GmbH aus 2100 Korneuburg beauftragt wurde. Tatsächlich liegen jedoch zwei Angebote vor. 
Ein Anbot bezieht sich auf den Präventivdienst und das andere Anbot auf die Wissensnachweis-Software. 
Das Angebot für den Präventivdienst beträgt € 7.612,52 netto für die Erstbegehung sowie € 2.985,30 netto für die 
sicherheitstechnische Betreuung. 
Die sicherheitstechnische Betreuung ist die begleitende Betreuung und Unterstützung in Fragen der 
Arbeitssicherheit und versteht sich als dauerhafte Partnerschaft, die mit der Annahme des Angebotes beginnt. Der 
genannte Preis dafür ist ein Pauschalpreis für 12 Monate und wird zum Beginn der Kooperation in Rechnung 
gestellt. Einmal jährlich ist eine Anpassung des Betrages an den von der Statistik Austria verlautbarten 
Verbraucherpreisindex oder eines an seine Stelle tretenden Index vorzunehmen. Die Basis bildet der zum 
Zeitpunkt des Beginns der Kooperation verlautbarte Verbraucherpreisindex 2015 vom Juli 2020. Die tatsächliche 
Anpassung des Jahresentgelts erfolgt vor der jeweils nächsten Fakturierung und gilt sohin für die nachfolgenden 
12 Monate. Eine Aufkündigung ist jährlich unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist möglich. 
Die Erstbegehung ist eine einmalige Aufgabe als Ausgangspunkt für die wiederkehrenden Begehungen im 
Rahmen der sicherheitstechnischen Betreuung. Die Rechnungslegung erfolgt einmalig nach Abschluss der 
Erstbegehung und dem Vorliegen der diesbezüglichen Dokumente. 
Das Angebot zur Durchführung softwarebasierter Informationsprozesse beträgt € 1.105,-- brutto. 
Damit wird die elektronische, internetbasierte Durchführung von Befragungen zum Zweck der Information und des 
nachweislichen Wissenserwerbes von Gemeindebediensteten durch BIC Quadrat vorgenommen. BIC Quadrat 
stellt zu diesem Zweck serverbasiert Software und Content (Fragen/Antworten) zur Verfügung. Diese Fragen 
werden zu Themenblöcken mit spezieller Fokussierung auf bestimmte Arbeitsfelder zusammengefasst 
(Winterdienst, Ladungssicherung, etc.). Diese Themenblöcke werden am Standort der Gemeinde über Zugriff auf 
Server von BIC Quadrat am PC der/dem Bediensteten vorgelegt, die/der diese Fragen danach beantworten muss, 
um zu beweisen, dass sie/er die arbeitssicherheitsrelevanten Inhalte kennt und anwenden kann. 
VA-Stelle: 010 / 0291 / 211 / 240 / 817 / 820 / 850 / 851 / 852  VA-Betrag: € 0,-- frei: € 0,-- 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge den Auftrag für den Bedienstetenschutz der Mitarbeiter:innen der Marktgemeinde 
Gaweinstal an die Firma BIC Quadrat GmbH aus 2100 Korneuburg zu einer Auftragssumme in der Höhe von 
€ 1.105,-- brutto je Jahr zur Durchführung der softwarebasierten Informationsprozesse, in der Höhe von 
€ 7.612,52 netto für die Erstbegehung sowie in der Höhe von € 2.985,30 netto für die sicherheitstechnische 
Betreuung beschließen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 14: Auftragsvergabe Sanierung Annagasse – Scheicherstraße, ABA BA20, WVA BA19 – 
LIS – KG Gaweinstal 

Sachverhalt: 
Die Vorsitzende berichtet, dass für die Sanierung der Einbauten in der KG Gaweinstal, Annagasse und 
Scheicherstraße, ABA Gaweinstal BA20 sowie WVA BA19, eine Ausschreibung im nicht offenen Verfahren 
durchgeführt wurde. Vier Firmen haben diesbezüglich Anbote abgegeben. Die Angebotsöffnung fand am 7.6.2023 
im Gemeindeamt Gaweinstal statt. Die Firma WDS-Bau GmbH aus 4320 Perg bot die Leistungen zu einem Preis 
von € 518.179,82 netto, die Firma DI A. Winkler & Co KG aus 1230 Wien zu einem Preis in der Höhe von 
€ 479.242,48 netto, die Firma Leithäusl GmbH aus 2100 Korneuburg zu einem Preis in der Höhe von 
€ 437.966,70 netto und die Firma Held & Francke aus 2192 Kettlasbrunn zu einem Preis in der Höhe von 
€ 527.742,87 netto an. Die Angebote wurden von unserem Ziviltechnikerbüro DI Herbert Kraner geprüft. Nach 
Abwägung aller für die Vergabe entscheidenden Aspekte wird vorgeschlagen, die Erd- und Baumeisterarbeiten für 
die „ABA Gaweinstal BA20 / WVA BA 19 – Annagasse, Scheicherstraße“ an den ermittelten Billigstbieter, 
Leithäusl GmbH Hovengasse 4a 2100 Korneuburg zu einer Nettosumme von € 437.966,70 zu vergeben.  
Diese Vergabeentscheidung wird wie folgt begründet: 

• Das Angebot der Fa. Leithäusl bleibt auch nach rechnerischer Überprüfung preislich an erster Stelle gereiht.  
• Die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Fa. Leithäusl sowie deren Zuverlässigkeit kann als 

angesehen werden.  
• Der im Vergleich zur Kostenschätzung höhere Preis entspricht offensichtlich der derzeitigen Marktsituation 

(Auslastung bei den Baufimen, höhere Rohstoff- und Energiepreise, etc.). Durch eine Neuausschreibung ist 
aus heutiger Sicht kein günstigeres Angebot zu erwarten.  

VA-Stelle: 5/851040, 5/850040 VA-Betrag: € 0,-- frei: € 0,-- 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge entsprechend des Vergabevorschlages des Ziviltechnikerbüros DI Herbert Kraner den 
Auftrag für die Sanierungsleistungen der Einbauten in der Annagasse und Scheicherstraße in der KG Gaweinstal, 
ABA Gaweinstal BA20 sowie WVA BA19 an die Firma Leithäusl GmbH aus 2100 Korneuburg zu einer 
Auftragssumme in der Höhe von € 437.966,70 netto beauftragen. 
Beschluss: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 
 
 

Bürgermeister 
 
 
 

Vertreter der ÖVP Vertreter der FPÖ Vertreter der SPÖ 
 
 
 

Schriftführer 


